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? Obstgeholze in Klemgarten

Zustand, Anrechnung zur Drittelnutzung und Baumschnitt
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Obstgeholze sind Teil der der
kleingartnerischen Nutzflache
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Berechnung der kleingartnerischen
Nutzflache: Drittelnutzung

Das Bundeskleingartengesetz Ein Urteil des BGH vom
bestimmtin § 1 Abs. (1) Nr. 1, 17.06.2004 (111 ZR 281/03)
dass der Kleingarten prazisiert in Leitsatz c) zur

,dem Nutzer (Kleingéartner) zur GroRe der kleingartnerischen
nichterwerbsmaRigen Nutzflache: ,Dies ist in der

gartnerischen Nutzung, Regel anzunehmen, wenn
insbesondere zur Gewinnung ~ Wenigstens 1/3 der Flache

von Gartenbauerzeugnissen zum Anbau von

Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.




Berechnung der kleingartnerischen
Nutzflache: Drittelnutzung

Rahmenkleingartenordnung 2. Die Nutzung des Kleingartens
des Landesverbandes Sachsen 2.2 Bewirtschaftung des KG
der Kleingdrtner e.V. Im Sinne des

Bundeskleingartengesetzes ist bei
der Bewirtschaftung des Gartens
vor allem auf die
kleingartnerische Nutzung zu
achten. Diese ist gegeben, wenn
auf mindestens einem Drittel der

Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.




Berechnung der kleingartnerischen
Nutzflache: Drittelnutzung
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Regelungen zu Obstgeholze als Teil der

kleingartnerischen Nutzung Anlage 5

50 % der kIelngartnerlschen
Nutzflache mussen als
Beetflache bewirtschaftet
werden (ca. 50 m?)

Obstgeholze sind maximal bis
zu 50 % der kleingértnerischen

Nutzflache anrechenbar

mehr Obst darf angebaut
wgrden, zahlt aber.nicht mehr,
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Regelungen zu Obstgeholze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung

Die Anbauflache von
Obstgehdlzen aulierhalb
von Flachenkulturen
wird durch Berechnung
der Kronentraufe
ermittelt.

Bei freistehenden
Obstgeholzen geschieht

2
(2

Wie berechne ich die Flichen?

Kreisflichen

(runde Beete, Hochbeete,
Krduterspiralen, Traufen von Gehdlzen &
Stauden)

Flache = Radius ins Quadrat mal Pi

Bsp: (1,20 m)2 x 3,14 = 4,52m2 _{NG/ »
.\'\/"’.,

Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



Regelungen zu Obstgehdlze als Teil
der kleingartnerischen Nutzung

Traufbereich = Standraum
des Obstgeholzes

Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



Regelungen zu Obstgeholze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung

Beispiele:

,Obstgeholze, die aufgrund
von Krankheit, falscher
Standortwahl oder
unsachgemaller Pflege keine
Ertrage mebhr liefern, kénnen
nicht als Nutzpflanzen
beriicksichtigt werden.”

Standraum fehlt:
— zu dicht gepflanzt

— ungeeignete Bodenverhaltnisse
(Kulturheidelbeeren)

bewusste Entfernung aller
Fruchttriebe

absterbende Obstbaume

stark verjingte Obstbaume ohne
gezielten Neuaufbau

Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.




Regelungen zu Obstgehdlze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung
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Regelungen zu Obstgeholze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung

Baumkrankheiten und
Wachstumsstorungen

e Faustellen an Stamm
und Starkasten

e schwere Rindenschaden
e Pilzbefall an Stamm und

15.11.2025 Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V._‘



Regelungen zu Obstgeholze als Teil der
kIelngartnerlschen Nutzung

eI

stéren eine Anrechnung
zur kleingartnerischen
Nutzung nicht:

e vergreiste Obstbaume
(Vorzeitig gealtert) :

. Mistelbefall (v.a. Apfel)

15.11.2025 Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



Regelungen zu Obstgehdlze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung

e Alte, absterbende
Obstgeholze dirfen als
verkehrssicherer Baumtorso
erhalten werden.

* Sie bieten unzahligen
Organsimen Nahrung und

Lebensraum und erhohen die

Biodiversitat in Kleingarten.

Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



Regelungen zu Obstgeholze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung

viele Obstbaume haben
die Grenze ihrer
Lebensdauer erreicht

schwachwichsige
Obstbaume auf
kleinbleibenden
Unterlagen haben eine

15.11.2025 Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.
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Regelungen zu Obstgeholze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung

* nicht jeder alte Obstbaum g
ist erhaltenswert

e sorgfaltiger Baumschnitt

(Achtung
Verkehrssicherheit!)

* keine
Baumerhaltung/Verkehrs-

15.11.2025 Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



Regelungen zu Obstgehdlze als Teil der
kleingartnerischen Nutzung

wertvolle Obstbaume:

e alte Halb- und
Hochstamme
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Was konnen Sie als Vorstand tun?

Baumerhaltung oder
Neupflanzung

* Voraussetzung:
erfahrener Fachberater
im Baumschnitt in der
Anlage

* Neupflanzung:
Sortenkenntnis und
Beratung Uber

15.11.2025 Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



Was konnen Sie als Vorstand tun?

e schwere Schnittfehler
vermeiden, die
dauerhafte Schaden an
den Baumen
verursachen (Eigentum
der Pachter)

e z.B. unsachgemalle

15.11.2025 Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



Was kann der Stadtverband tun?

bietet Unterstitzung durch die
Arbeitsgruppe Fachberatung

15.11.2025 Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde" e.V.



	Folie 1: Obstgehölze in Kleingärten 
	Folie 2: Inhalt
	Folie 3: Obstgehölze sind Teil der  der kleingärtnerischen Nutzfläche
	Folie 4: Berechnung der kleingärtnerischen Nutzfläche: Drittelnutzung
	Folie 5: Berechnung der kleingärtnerischen Nutzfläche: Drittelnutzung
	Folie 6: Berechnung der kleingärtnerischen Nutzfläche: Drittelnutzung
	Folie 7: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung: Anlage 5
	Folie 8: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 9: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 10: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 11: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 12: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 13: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 14: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 15: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 16
	Folie 17: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 18: Regelungen zu Obstgehölze als Teil der kleingärtnerischen Nutzung
	Folie 19: Was können Sie als Vorstand tun?
	Folie 20: Was können Sie als Vorstand tun?
	Folie 21: Was kann der Stadtverband tun?

